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Erlass Nr.4/2017 
 
 
Zuständigkeit des Praktikantenamtes im Lande Bremen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Zuständigkeit des Praktikantenamtes wird ab dem 1. August 2017 wie folgt festgelegt: 
 
1. Das Praktikantenamt für die Stadt Bremen wird am Schulzentrum des Sekundarbereichs II 
Utbremen angegliedert. Das Praktikantenamt für die Stadt Bremerhaven wird an das Schul-
zentrum Geschwister Scholl angegliedert. 

2. Das Praktikantenamt ist zuständig für Absolventinnen und Absolventen, die mit dem Zeug-
nis eines Bildungsgangs der Sekundarstufe II den schulischen Teil der Fachhochschulreife er-
worben haben und den Nachweis des berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife durch 
Ableistung eines Praktikums erbringen möchten.  

3. Das Praktikantenamt für die Stadt Bremen ist für Absolventinnen und Absolventen, die den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife an einer Schule in der Stadt Bremen erworben ha-
ben, zuständig. Das Praktikantenamt für die Stadt Bremerhaven ist für Absolventinnen und 
Absolventen, die den schulischen Teil der Fachhochschulreife an einer Schule in der Stadt 
Bremerhaven erworben haben, zuständig. 

4. In besonderen Einzelfällen kann das Praktikantenamt mit Genehmigung der Senatorin für 
Kinder und Bildung auch für Absolventinnen und Absolventen, die den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife in einem anderen Bundesland erworben haben, zuständig werden. 

Die Aufgaben des Praktikantenamtes werden ab dem 1. August 2017 wie folgt festgelegt: 

1. Die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Organisation des Praktikums stehen.  

2. Das Festlegen von Beurteilungskriterien sowie deren einheitliche Anwendung auf Grund-
lage der Richtlinie über das Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife.  

3. Die individuelle Beratung der Praktikanten und der Praktikumsstellen. 



4. Die Überprüfung der Praktikumsstellen auf ihre Eignung. 

5. Die Überprüfung des betrieblichen Praktikumsplans. 

6. Die Registrierung abgeschlossener Praktikumsverträge. 

7. Die abschließende Bewertung und Anerkennung des Praktikums sowie die Ausstellung ei-
ner Bescheinigung über die Fachhochschulreife. 

8. Das Ausstellen von Bescheinigungen der Fachhochschulreife auf Grundlage eines Zeug-
nisses über den Erwerb oder die Zuerkennung eines schulischen Teils der Fachhochschul-
reife sowie eines Nachweises über den berufsbezogenen Teil der Fachhochschulreife im Rah-
men der jeweiligen rechtlichen Vorgaben. 

 

Für die Wahrnehmung seiner Aufgaben kann das Praktikantenamt im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben mit anderen Stellen (z. B. Kammern und Beiräte) zusammenarbeiten. 

 

Dieser Erlass setzt den Runderlass vom 17. Mai 1974 zur Errichtung eines Praktikantenamtes 
bei der Fachoberschule außer Kraft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
Petra Jendrich 


